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A. Einleitung

I. Gegenstand der Arbeit

Die Anerkennung einer nach einer gegebenen Rechtsordnung gegründeten Ge-
sellschaft aus der Perspektive einer anderen Rechtsordnung ist eine Problematik,
die in den letzten Jahren gerade im Kontext der grenzüberschreitenden Mobilität
innerhalb der Europäischen Union für aufsehenerregende Gerichtsurteile des
EuGH gesorgt und in den einzelnen Mitgliedsstaaten (zumindest mittelbar) zu
Umwälzungen im nationalen und internationalen Gesellschaftsrecht geführt hat.
Besonders kontrovers wurde in der Literatur darüber diskutiert, ob die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs zur unionsrechtlich garantieren Nieder-
lassungsfreiheit den Mitgliedsstaaten eine bestimmte Anerkennungstheorie auf-
oktroyiere. Schien es zunächst so, als wären die Würfel zugunsten der Anknüp-
fung an das Gründungsrecht (sog. „Gründungstheorie“) gefallen, so erblickten
manche Autoren in der Rechtssache „Cartesio“1 einen Beleg für die Wiederge-
burt der Anknüpfung an den Verwaltungssitz (sog. „Sitztheorie“).2

Die Tatsache, dass es sich bei der Frage der Anerkennung einer ausländischen
Gesellschaft aber nicht erst um ein Phänomen handelt, welches im Zuge der fort-
schreitenden Europäisierung und Globalisierung in den Fokus der Gerichte
rückte, zeigt die Geschichte des internationalen Gesellschaftsrechts der einzelnen
(europäischen) Länder auf, von welchen für die nachfolgende Betrachtung der
Blick auf Frankreich, Belgien und Deutschland gelenkt werden soll. In diesen
Ländern spielte die Anerkennungsproblematik von Gesellschaften in Rechtspre-
chung, Wissenschaft und Gesetzgebung in jeweils unterschiedlichem Ausmaß
eine Rolle. Die Analyse setzt an den deutschen Nachbarländern Belgien und
Frankreich an, weil im Verhältnis beider romanischen Länder zueinander erste
Schwierigkeiten bezüglich der Anerkennung fremder Aktiengesellschaften auf-
traten und diese als Geburtsstätte der Sitztheorie gelten.3 Probleme im Hinblick
auf die Anerkennung einer fremden Gesellschaft als Rechtssubjekt begegnen sei-
tens der Justiz in Belgien in Gerichtsurteilen der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, die sich mit der rechtlichen Existenz von französischen Gesellschaften in
Belgien beschäftigten. Damals mahnte der belgische Generalstaatsanwalt Le-

1 EuGH, Urt. v. 16.12.2008, Rs. C-210/06, Slg. 2008 I-9641 – Cartesio.
2 Leible/Hoffmann, BB 2009, 58, 62; Dammann/Wynaendts/Nader, Recueil Dalloz

2009, 574, 575.
3 Großfeld, FS Westermann (1974), S. 199, 208 ff.; MüKo-BGB/IHGR/Kindler,

5. Aufl. 2010, Rn 420.



clercq, es handle sich um eine Problematik, die allein aus rechtlichen Gesichts-
punkten beurteilt werden müsse: «le droit, rien que le droit, doit l’inspirer.»4

Ist die Anerkennung von Auslandsgesellschaften in der Tat eine Problematik,
die sich ausschließlich mithilfe von Rechts(grund)sätzen erschließen lässt? Die
vorliegende Arbeit hat es zum Ziel, gerade dieser Frage auf den Grund zu gehen.
Sie beschäftigt sich damit, ob allein juristische – oder zumindest welche juristi-
schen – Gründe in den romanischen Ländern Frankreich (welches als Mutterland
der Sitztheorie gilt) und Belgien zum Siegeszug der Verwaltungssitzanknüpfung
beitrugen sowie ob es Parallelen zur deutschen Entwicklung gibt. Auch in
Deutschland gilt traditionell die Sitztheorie und es steht zu vermuten, dass sich
die Motive, die im französischen Rechtskreis zur Dominanz der Sitzanknüpfung
führten, zumindest in Teilen decken. Demgegenüber könnten die Spezifika der
einzelnen Rechtsordnungen auch zu gewissen Unterschieden im Umgang mit der
Anerkennungsfrage geführt haben. Eine detaillierte Darlegung der Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in der Entwicklung der Anerkennungsfrage soll eine
weitere Aufgabe dieser Arbeit bilden.

Dabei geht die Untersuchung dreistufig vor. Zunächst ist die Anerkennungs-
frage im engeren Sinne zu betrachten. Hier geht es aus heutiger Sicht um eine
scheinbare Selbstverständlichkeit, nämlich darum, dass eine fremde Gesellschaft
in ihrer konkreten Ausformung auch außerhalb ihres Entstehungsstaates als ein
Rechtskonstrukt des ausländischen Staates akzeptiert wird. In Belgien und Frank-
reich wurden verschiedene dem Gesetz entlehnte Gründe für und wider die Aner-
kennung von Aktiengesellschaften diskutiert.

Da die Anerkennungsprobleme erstmals in Zusammenhang mit der im code de
commerce kodifizierten Aktiengesellschaft auftraten, liegt der Verdacht nahe,
dass die privilegierte Stellung dieser revolutionären Gesellschaftsform gegenüber
den Personengesellschaften ein wesentlicher Faktor für die aufgekommenen
Schwierigkeiten war. Aus diesem Grund wird im ersten Teil zunächst der natio-
nalen Entwicklung der Rechtsform der Aktiengesellschaft Aufmerksamkeit ge-
schenkt, bevor die Anerkennungsproblematik und deren spätere legislative Auf-
lösung mittels einer eingehenden Analyse der Haltung des Gesetzgebers, der Be-
hörden, der Rechtsprechung sowie der Literatur beleuchtet werden. Es wird sich
nicht nur zeigen, dass die Entwicklung von nationalem und internationalem Ge-
sellschaftsrecht inhaltlich eng verknüpft ist, sondern auch welche außerrecht-
lichen Gründe die Kontroverse um die Anerkennung fremder Gesellschaften
bedingten. Der Vergleich mit der Rechtsentwicklung in Deutschland, der in pa-
ralleler Vorgehensweise gezogen werden soll, wird ergeben, dass zwar die Aner-
kennung von Aktiengesellschaften regelmäßig ohne weitere Debatten zugelassen
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wurde, dass aber ähnliche Motive wie in Frankreich und Belgien zu Abwehr-
bzw. Schutzmaßnahmen auf anderer rechtlicher Ebene führten.

Im zweiten Teil der Abhandlung steht die Anerkennungsproblematik im weite-
ren Sinne im Mittelpunkt. Dabei soll aufgezeigt werden, wie sich in den betrach-
teten Ländern die Bedingung eines tatsächlichen Verwaltungssitzes im Grün-
dungsland als zusätzliche Voraussetzung der Anerkennung entwickelte und
etablierte. Auch in diesem Zusammenhang spielt die Weiterentwicklung der na-
tionalen Aktienrechte eine gewichtige Rolle. Der Übergang vom Konzessions-
system zum System der Normativbestimmungen in Europa führte zu erneutem
Misstrauen gegenüber ausländischen Aktiengesellschaften, weshalb das Verwal-
tungssitzerfordernis im Ursprungsland als Erfolg versprechende Abwehrmaß-
nahme gegen die missbräuchliche Ausnutzung des eigenen Gesellschaftsrechts in
Form von Scheinauslandgesellschaften in den Vordergrund trat und sich im letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts in Belgien legislatorisch und in Frankreich kraft
ständiger Rechtsprechung durchsetzte. Neben der Betrachtung der einschlägigen
Gerichtsurteile soll insbesondere die dogmatische Fundierung der Sitzanknüp-
fung analysiert werden. Die Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommene Theorie
der Staatsangehörigkeit der juristischen Person könnte als rechtstheoretisches
Fundament der Sitzanknüpfung gedient haben und zudem als universelle Idee
verschiedene Rechtsmaterien neben dem internationalen Gesellschaftsrecht er-
fasst haben. Schließlich werden die Anfang des 20. Jahrhunderts bezüglich der
Nationalität der Gesellschaft vertretenen mannigfaltigen weiteren Anknüpfungs-
kriterien vorgestellt und (in rechtlicher und praktischer Hinsicht) kritisch gewür-
digt, um darauf aufbauend das „Erfolgsrezept“ der Verwaltungssitzanknüpfung
vollständig zu entschlüsseln. Vor allem im Rahmen der deutschen Sitzanknüp-
fungsgeschichte soll darüber hinaus nachvollzogen werden, inwiefern das Ver-
waltungssitzkriterium im Kollisionsrecht auch als materielles Gebot des Sach-
rechts zu begreifen war und ob es hierbei gegebenenfalls Interdependenzen gab.

Im dritten Teil der Abhandlung wird die Verbindung von historischer Aufarbei-
tung der Sitztheorie und moderner Rechtsentwicklung hergestellt. Zum einen soll
aufgezeigt werden, inwieweit der dem EuGH häufig gemachte Vorwurf, er ver-
helfe der Gründungstheorie zum Durchbruch, in Europa gerechtfertigt ist. Zum
anderen ist der Einfluss der europäischen Entwicklung auf geplante und in Kraft
getretene Änderungen im Sach- und Kollisionsrecht vor allem im Hinblick auf
die Geschichte und die ursprünglichen Ziele der Sitztheorie zu bewerten. Hierbei
wird ein besonderer Fokus auf das deutsche Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) gelegt.5

Der Schluss der Arbeit wagt – neben einem Resümee – in aller Kürze einen
Vergleich mit der Entwicklung in den Gründungstheorieländern. Vor allem ist
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5 Das MoMiG ist abgedruckt in: BGBl. I 2008, S. 2026 ff.


